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Hochwasserschutz 
 

Hochwasser lässt sich nicht verhindern, denn die Natur folgt ihren eigenen Gesetzen. Langfristig wird man 
an Flüssen mit Überschwemmungen und Ausuferungen leben (lernen) müssen. Damit ein Hochwasser 
nicht zur Katastrophe wird, gibt es im Wesentlichen zwei Strategien: 
 

Gefährdete Gebiete meiden und Platz für Ausuferungen der Flüsse erhalten bzw. wiederherstellen und 
Schäden durch geeignete Schutzmaßnahmen und Vorsorge verhindern. 
 

Aus diesem Grund sowie der letzten Hochwasser 2002 und 2005 wurde vom Land Salzburg eine Wasser-
standsberechnung beauftragt und die Gefahrenzonenpläne an der Salzach und der Fuscher Ache dement-
sprechend überarbeitet, welche nunmehr öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt werden. 
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KUNDMACHUNG 
 

Die Gefahrenzonenpläne für die Salzach und Fuscher Ache in der Gemeinde Bruck werden in der Zeit  
vom 11.1.20010 bis 08.02.2010 im Bauamt der Gemeinde Bruck 

 

und im Amt der Salzburger Landesregierung, Fachabteilung Wasserwirtschaft (Tel.: 0662 8042 DW 4251), 
Michaelς Pacherς Straße 36, Zi. 1058, während der Amtsstunden zur Einsichtnahme öffentlich aufgelegt. 

 

Weiters können die Gefahrenzonenpläne auf der Homepage des Landes Salzburg unter der Adresse 
www.salzburg.gv.at/gefahrenzonen als pdf-Datei heruntergeladen werden. 

 

Salzburg, 11.12.2009 
 

Für die Landesregierung 
Dipl.Ing. Wolfgang Haussteiner - Fachabteilungsleiter 
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für die Februar-Ausgabe : мрΦ WŅƴƴŜǊ нлмл 

eder@gde-bruck.salzburg.at 

!!!Achtung!!!  
Der Recyclinghof der Gemeinde Bruck ist am 
Donnerstag, 24.12 sowie 31.12 geschlossen! 


